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q3aüftoff5öJCCe.
(Sdjlufi.)

Tèt Î3cutfcf)c 3oIttOVif t)01t 1902,

3öir ßaben bet Gefprecßung beS ffartbelSoertrageS
mit Teutfcßlanb gefefjen, roelcße fßrobidte gegenüber ben

Geftimmungen beS Allgemeinen Tarifes ©ebüßrenerntäßi»
gung genießen, ©S finb beren roenige, unb bie na<ß=

fteßenbe ^ufammenfiellitng geigt bie ©äße aller anbern
©toffe, bie nießt ©egenftanb beS (panbelSoertrageS finb.
3öir beginnen roieber mit ben mineralifcßen ©toffen unb
ftetten bie gottfreien obenan.

(gebrannter ober gemahlener Son unb 8eßm frei
Soßlenfaurer Salt (Saltfiein) auch in gebrannter gorm frei
©elöfcfjter Salt, Saltmörtet frei
©nbrautifdje Bufäße (Sraß, fpujjolan :>.) frei
Soriflige Gsrbett unb mineralise Stoffe p, gormerarbeiten frei

Sßortlanb», Stoman», ißujäotan» unb ©ctjladenjement (~ .50 3Jlt.)
«Rohe Sdjieferblöcte (-.25 „
Stoße Schiefernlatten unb ®a<hfdjiefer (1.25 „

GertragSmäßtg gilt bie Geftimmung, baß ©cßiefer»
platten non über 20 cm ©tärfe als ©cßieferblöde p
beßanbeln finb.

tttoßeS Gau» unb tttußßols,
in, gehobeltem, gefaxtem, genutetem, geffemmtem unb ge=

f^iißtem fjuftanb bepßtt pro To'ppeljentner 6.— 3Jif.,
bearbeitet 10.— SRf. gourniere unb fpoljtapeten, ferner
SBanbbeïïeibungen, bie burcß 3ufantenleimen non gour»
nieren t>ergefteÖt mürben, begasten in roßem .guftanb,
foroie and) rohe, fournierte Gretter ebenfalls 10.— 9JIE'.,

bearbeitete bagegen 30.— 9JÎÎ.
'

fßarfettbobenteile in
roßem, unoerleimtem unb meßt fourniertem ßuftanb
unterliegen einer ©ebüßr non 6.—, oerleimt unb four»
niert 10.—, in bearbeiteten formen bagegen '12.— 501!.

©ine ©ebüßr non 8.— SRf. befießt für genfterraßmen,
Tüten, treppen unb Geftanbteite non folcßen.

33 aufteilte,
fßflafterfteine aller Arten GT 0.40 SSJtt.

platten, bie gefügt ober gefpatten finb, in nießt
gefcßliffenem ober poliertem .ßuftanbe belaßten 3 3Jlf. 50,
auS Alabafter unb ©erpentin (SDtarmor,,2.50). dagegen
3.— 9)11. für platten auS poiierfäßigent Haltflein, fomie
fßorpßt)r,©penitunbäßnlicßenßarten ©leinen (®ranit2.50).
3n gefcßliffenem, geßobeltem unb po lier tern$uftanb bepßlen
ïïiîarmor», ©erpentin» unb Alabafterplatten 15.—-9Jlf. ;

baSfelbe gilt aueß für ©ranit, ©penit, fßorpßpr unb polier»
fäßigen Kalîftein, mäßrenb anbere Steinplatten, mit
AuSnaßme oon ©cßiefer 6.— SOW. belaßten, ©cßiefer»
blöde unb ©cßieferplatten, bie an einer ober meßreren
ber fdßmalen ©eiten gefügt unb meber poliert noeß ge=

ßobelt unb gefeßliffen finb, unterliegen einer 3ottgebüßr
non 3.— 9JJï. — ©ipS=GaupIatten unb Gaufieine bepßlen
unnerjiert 1.—, oerjiert 2.— SJlf., 3taltfanbieget 15 ißfg.;
unb enblicß SSaren auS dement ober mit; dement über»

pgene Steine, meber gefeßliffen noeß profiliert 1.—, ge=

fcßliffen unb profitiert 2.— 9JM. Tiefelbe ©ebüßr be»

fteßt aueß für f]ementmaren mit ©inlagen non ©ifen
ober AuStleibung mit glafierten Tonplatten, ©leieß p
oerplten finb aueß SBaren auS ©ipS, ber mit ftatf,
Sötagnefia unb ©anb nerfeßt ift, fomie aitcß 3Baren aus
SJtifcßungen non Äalf mit ©anb.

Tonmaren.
Tacßsiegel auS Ton unterliegen im ungebrannten ober

gebrannten guftanb, unglafiert, folgenben ©üßen:

Salzpfannen unb galjbaZjiegel GT —.50 SRI.

SaZjiegel unb §oßlbaZjiegel GT —.15 „

Gobenptaitcn .aitS Ton bepßlen glafiert ober un»
glafiert, ebenfo bie meniger als 3 cm biden ißflafter»
platten

in einfarbigen gorraen GT 2.— .SJtt. ;
in mehrfarbigen gorrnen GT 4— „ —

SöanbbefleibungSptatten auS Ton unterliegen iß un»
glafiertem unb glafieriem ^uftanb folgenben ©ebüßren :

einfarbige ©etleibungSptatten GT 10— Alf.
- mehrfarbige Seïleibungêplatten: GT, 16.— „

SJtauerpgel, Gadfteine unb SJtauerfieine bepßlen
unglafiert, ungebrannt ober gebrannt folgenbe ßölle : "

tHanlje unb glatte §intermaueruhg§jteine GT —.10 9Rf.
SZeuerjiegel (Tupfteine) GT *—.10
©latte SSerblenbfteine f i ^ GT —.20 „ f
§oßl= unb SoZfleine .(fieße Çanbelêoèftrag)

©laSmaren für Baujmede.
Tacßpfannett unb Tacßsieget au§ SRÖßglal bepßlen

gemäß Allgemeinem Tarif eine ffollgebüßr oon 15.— SERf.

SJtetallmaren für 33aujmede. g;',
3BellbleZ in roßem 3uftanb (GT 5. - 3Rf.)

„ „ bearbeitetem fpftanb (GT 8.— „
@ifen!onftruïtionenau§S(hmiebeifen,auZgeftriZen (GT 6.— „
©au» unb SRöbelbefZläge aUer Art, roß (GT 6.-

bito bearbeitet (GT12.— „)
SZlbffer unb SZlüffel, nur au§ @ifen (GT 15.- „?)

bito in ©erbinbung mit anbetn AtetaHen (GT 20.—

Tie ©tnfußrjölle Defterreid) » Ungarns

Te§ lüaunies roegen feßen mir oon ber ©tmüßnüng
allgemeiner 33eftimmungen ab, .unb geßen fogleicß p ben
einzelnen Tarifbeftimmungen über, fofern fie für bie

33auftoffinbuftrie unb ba§ 33augeroerbe roießtig finb.
©au» unb SRußßots, runb, befZlagen ober gefagt frei'. -

f llUiiteralien. f
©aufteine, roß ober roß beßauen f. frei
©latten, niZt gefügt unb nießt gefpaltcit " frei
®ip§, roß unb geniaßlen - frei.
bito gebrannt (GT —.00 Sronèn)

§ Otmaren für 33a.usmede.
5.-- Sr.)SBertßoli unb Sägeroaren, oerarbeitet, roß (GT

§oljbraßt unb ©oljrooHe (roß) - (GT 5.—
bito • gebeizt unb gefärbt (GT 12,— „

gourniere, niZt eingelegt, roß (GT 7.— „
bito gebeijt, lactiert (GT i4.— „

©ingelegte gourniere (GT 30.-
Çoljleiften, glatt ober profitiert, roß (GT 10. „

bito gefärbt, gebeijt, fourniert (GT 15.- „

• Gearbeitete. Steine unb 3'Çtticnte, ffiegel.
Auf meßr al§ brei ©eiten gefügte Gaufteipe, bie aber

roß ober bloß roß-beßauen finb, ferner. Steinplatten in
ber ©tûrïe oon meßr als 16 cm, bie nur, gefügt ober

gefpatten mürben, bepßlen pro 100 kg 1 Ärotte.

gn platten gefZnittene SZiefer ; (GT 2.— Sr.)
SaZfZiefer ' -(.GT -.2.50 „
Stoße Steinplatten oon 16 cm Side unb meniger, (GT 3:.60 „

bito meiter oerarbeitet, gefZüffen, poliert (GT 7.— „
Qement unb ßpbraulifZer Salt (GT 1.80 „
UngefZliffene Qement» unb ©ipämaren (GT 3,00 „
©efZliffene „ „ „ (GT 7 —'
©embßnliZe SRaiter», SaZ» unb ©flafterjiegel (GT —.20' „
©erblenb», gäffon» unb SaZfaljjiegel. (GT 1.20 ;,")
©lauerte gicgel aller Art (GT 2.40 „
geuerfefte SinaS», ©aupit» unb SDtagnefitjieget (GT 2.— „

Tiefer teßtere 3ottfaß gilt aber nur für Siegel bis

p 5 kg ©injelgemicßt; barüber mirb pro 100 kg 3 .ftr.

bepßlt.
ffEfEBBEïUSEïïï :

U/IWTC ÜTUI i Ô
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Baustoffzölle.
(Schluß.)

Der deutsche Zolltarif von 1902.

Wir haben bei Besprechung des Handelsvertrages
mit Deutschland gesehen, welche Produkte gegenüber den

Bestimmungen des Allgemeinen Tarifes Gebührenermäßi-
gung genießen. Es sind deren wenige, und die nach-
stehende Zusammenstellung zeigt die Sätze aller andern
Stoffe, die nicht Gegenstand des Handelsvertrages sind.
Wir beginnen wieder mit den mineralischen Stoffen und
stellen die zollfreien obenan.

Gebrannter oder gemahlener Ton und Lehm frei
Kohlensaurer Kalk (Kalkstein) auch in gebrannter Form frei
Gelöschter Kalk, Kalkmörtel frei
Hydraulische Zusätze (Traß, Puzzolan n.) frei
Sonstige Erden und mineralische Stoffe zu Formerarbeiten frei

Portland-, Roman-, Puzzolan- und Schlackenzement (» .50 Mk.)
Rohe Schieferblöcke (-.25 „
Rohe Schieferplatten und Dachschiefer (1.23 „

Vertragsmäßig gilt die Bestimmung, daß Schiefer-
platten von über 20 em Stärke als Schieferblöcke zu
behandeln sind.

Rohes Bau- und Nutzholz,
in gehobeltem, gefalztem, genutetem, gestemmtem und ge-
schlitztem Zustand bezahlt pro Doppelzentner 6.— Mk.,
bearbeitet 10.— Mk. Fourniere und Holztapeten, ferner
Wandbekleidungen, die durch Zusammenleimen von Four-
nieren hergestellt wurden, bezahlen in rohem Zustand,
sowie auch rohe, summierte Bretter ebenfalls 10.— Mk.,
bearbeitete dagegen 30.— Mk. Parkettbodenteile in
rohem, unverleimtem und nicht fourniertem Zustand
unterliegen einer Gebühr von 6.—, verleimt und four-
niert 10.—, in bearbeiteten Formen dagegen 12.—-Mk.
Eine Gebühr von 8.— Mk. besteht für Fensterrahmen,
Türen, Treppen und Bestandteile von solchen.

Bausteine.
Pflastersteine aller Arten (1? 0.40 Mk.

Platten, die gesägt oder gespalten sind, in nicht
geschliffenem oder poliertem Zustande bezahlen 3 Mk. 50,
aus Alabaster und Serpentin (Marmor 2.50). Dagegen
3.— Mk. für Platten aus polierfähigem Kalkstein, sowie
Porphyr, Syenit und ähnlichen harten Steinen (Granit2.50).
In geschliffenem, gehobeltem und poliertemZu stand bezahlen
Marmor-, Serpentin- und Alabasterplatten 15.—-Mk. ;

dasselbe gilt auch für Granit, Syenit, Porphyr und polier-
fähigen Kalkstein, während andere Steinplatten, mit
Ausnahme von Schiefer 6.— Mk. bezahlen. Schiefer-
blocke und Schieferplatten, die an einer oder mehreren
der schmalen Seiten gesägt und weder poliert noch ge-
hobelt und geschliffen sind, unterliegen einer Zollgebühr
von 3.— Mk. — Gips-Bauplatten und Bausteine bezahlen
unverziert 1.—, verziert 2.— Mk., Kalksandziegel 15Pfg.;
und endlich Waren aus Zement oder mit Zement über-
zogene Steine, weder geschliffen noch profiliert 1—, ge-
schliffen und profiliert 2.— Mk. Dieselbe Gebühr be-

steht auch für Zementwaren mit Einlagen von Eisen
oder Auskleidung mit glasierten Tonplatten. Gleich zu
verzollen sind auch Waren aus Gips, der mit Kalk,
Magnesia und Sand versetzt ist, sowie auch Waren aus
Mischungen von Kalk mit Sand.

Tonwaren.
Dachziegel aus Ton unterliegen im ungebrannten oder

gebrannten Zustand, unglasiert, folgenden Sätzen:

Dachpfannen und Falzdachziegel 01 —.50 Mk.
Dachziegel und Hohldachziegel KP —.15 „

Bodenplatten aus Ton bezahlen glasiert oder un-
glasiert, ebenso die weniger als 3 em dicken Pflaster-
platten â

in einfarbigen Formen Et? .2,— .Mk. '

in mehrfarbigen Formen (1? 4 — „ -

Wandbekleidungsplatten aus Ton unterliegen ist un-
glasiertem und glasiertem Zustand folgenden Gebühren:

einfarbige Bekleidungsplatten 01' .10 — Mk.
mehrfarbige Bekleidungsplatten 01'. 16.— „

Mauerziegel, Backsteine und Mauersteine bezahlen
unglasiert, ungebrannt oder gebrannt folgende Zölle:

Rauhe und glatte Hintermauerangssteine 01' —.10 Mk.
Scheuerziegel (Putzsteine) 0? —.10 „
Glatte Verblendsteine 0'1' —.20 „
Hohl- und Lochsteine (.,-st (stehe Handelsvertrag)

Glaswaren für Bauzwecke.
Dachpfannen Und Dachziegel aus Rohglas bezahlen

gemäß Allgemeinem Tarif eine Zollgebühr von 15.— Mk.

Metallwaren für Bauzwecke. '

Wellblech in rohem Zustand (01' 5. — Mk.)

„ „ bearbeitetem Zustand (01 8.— „
Eisenkonstruktionen aus Schmiedeisen, auch gestrichen (01 6 — „
Bau-und Möbelbeschläge aller Art, roh (01 (>.- „

dito bearbeitet (0112.— „
Schlöffer und Schlüffel, nur aus Eisen (0115.- st)

dito in Verbindung mit andern Metallen (0120.—, st)

Die Einfuhrzölle Oesterreich-Ungarns

Des Raumes wegen sehen wir von der Erwähnung
allgemeiner Bestimmungen abst und gehen sogleich zu den

einzelnen .Tarifbestimmungen über, sofern sie für die

Baustoffindustrie und das Baugewerbe wichtig sind.

Bau- und Nutzholz, rund, beschlagen oder gesägt frei

st Mineralien. '

—

Bausteine, roh oder roh behanen st frei
Platten, nicht gesägt und nicht.gespalten frei st
Gips, roh und gemahlen st frei.
dito gebrannt (01 —.60 Kronen)

Holzwaren für Bauzwecke.
5.- Kr.)Werkholz und Sägewaren, verarbeitet, roh (01

Holzdraht und Holzwolle (roh) (01 5.-
dito - gebeizt und gefärbt (01' 12.— „

Fourniere, nicht eingelegt, roh (01 7.— „
dito gebeizt, lackiert (01 11.— „

Eingelegte Fourniere (01 30.)
Holzleisten, glatt oder profiliert, roh (01 10. „

dito gefärbt, gebeizt, sourniert (01 15 - „

Bearbeitete. Steine und Zemente, Ziegel.
Auf mehr als drei Seiten gesägte Bausteine, die aber

roh oder bloß roh-beHauen sind, serner Steinplatten in
der Stärke von mehr als 16 em, die nur gesägt oder

gespalten wurden, bezahlen pro 160 ><»' 1 Krone, st

In Platten geschnittene Schiefer (01 2.— Kr.)
Dachschiefer (.01 2.50 „
Rohe Steinplatten von 16 om Dicke und weniger, (01 3.60 „

dito weiter verarbeitet, geschliffen, poliert (01 7.— „
Zement und hydraulischer Kalk (01 1.80 „
Ungeschliffene Zement- und Gipswaren (01 3,00 „
Geschliffene „ „ „ (01 7 " st-
Gewöhnliche MaUer-, Dach- und Pflasterziegel (01 —.20 „
Verblend-, Fasson- und Dachfalzziegel (01 1-20 „
Glasierte Ziegel aller Art (01 2.40 „
Feuerfeste Dinas-, Bauxit- und Magnesitziegel (01 2.— „

Dieser letztere Zollsatz gilt aber nur für Ziegel bis
zu 5 Ist Einzelgewicht; darüber wird pro 100 list 3 Kr.
bezahlt.

'
st



gWq
a.- » g. ;

sppftermig?material au§ gemeinem ©teinjeug (GT 2.40 Sir.)
U.nglafiertc porofe ®vatnr5i)ren fret
Dibfjren au§. gemeinem ©teinjeug (GT 3.- „
a.i SSBanby ; unb Bobenbelagplatten, .15 30 nun, bid,
einfarbig,wnb.unglafiert: ,Q'I", 3. (50 Sir. ;. bis 15 mm
ftarf 10. tr. üftehr farbige, 15—30 mm jtgrte flatten
jafßen 7.20, unb mehrfarbige bis> 15 mm biae 15.— ^r.
pro 100 kg, .©nfarbige plafierte bejahten 12 unb mehr=
farbige 2Q.r; i{:.r.

iiaiigrnantentc). and) au§ îerrnfotta (GT 7.20 Är.)
Oefen unb Dfehbeftanbteiie "" (GT 7.20

:
' ; ©if.en to are it für Baujwede. '• .amp

Daf jur Kategorie Stabeifen gel)or i ge fÇciffo riei'fe tt

Tfraget, SBinïeleifèn, U=@ifen je.) unterliegt einem '©in»
fubrjoß non - 8: Kronen 40 gelier • pro Doppctjentncr.
©ifenfonftruftionen ober fertig gearbeitete Befianbteile non
folchen, auch Stahl, genietet, oerfchraubt ober grob
gefiridjen, bejahten ber t)ot)èn Verarbeitung biefer $a=
brifate entfprechenb, einen Zoll non 17,— .fir.

..f- 7 Bau=)Ulafd)i'nen,
in untrennbarer Berbinbung mit Dampfmotoren, J: 'B.
Dampfbagger, Dampftranef Dampfpumpen tc. bejahten
40. — Sir;, wenn bie 937afchine 2 fjitpjçntner unb toeniger
wiegt, 32.— bei ©ewidjten ooit 2—25 Doppetjentner,
unb ettblid) 25.— Str. bei Stüdgewid)ten oon 25—100
Slitojentnern Bruttogewicht.

f v / Der Soßtarif Ztaïicirê. g >

SOBir erwähnen. hier juerft. bie Darifiïnbevung gentâfî
bem ©efetje bom 15. Quti 1906, wonach fotgenbe Baw
ftoffe neue Zoßbeftimmungen erhalten : ©ewübnliche Bau=
fieine, gewöhnliche Dad)jiegel ttttb rohe ^liefen pro 100 kg
—.25 Sire, gemäff ©enerattarif. ©ewötmtiche feuerfefte
Steine non weniger at§ 5 kg ©cwidjt —.50, unb non
über.' 5 kg —.75 Sire. Inhere atf gewöhnliche Bau=
jieget bejahten 1.50 Sire, unb e§ jähten ju ben gewöhn*
liehen paratletepipebifche, feilförmige unb fotdfe init Streif*
ranb. ©benfaflf 1.50 Sire bejahten platte Dacbjiegel in
SRarfeitler- unb fßariferform, fow ie, burdftochte Bgujiegct.

Die fpejietlen Beftimmungcn bef Dariff führen wir
i« ganj gebrängter Stürje an,. öa wir ja oiet mehr aus
Italien bejiehen, atf borthin exportieren,
äpolt, rot) ober blofj jubehaueti, pro t (GT 5.— Sire)
bito oieretfig behauen unb gefäjnittert, pro.t (GT 7.— „

©.djreinerholj, nicht gef^nitten, pro 100 kg (GT 2.— „
bito ' täng§ gcfdptttteit, pro 100 kg (GT 4.— „

Ba'üfteiüe, Stlinetatiett, dement u-nb Ziegel.
Die 3tü§fuhr oon friftatlinifchen SDlarmoren ift wie

bie'-po.n-2ttabafier-.freif ; wir führen. btef. an, weit ber
fchweijerifch'e • ©sport nach (italien oiel bebeutenber ift
atf ber nach ffranheid). SJlatmor in platten port 16 cm
unb. mehr' bejatjlt pro 100 kg —.50 Sire; anbers be=

arbeitet v—.75 Sire.
SRohe Bausteine finb.frei;, behauen,: gefügt unb poliert

bejahten fie pro t 1. .- Sire.
.©ipf, Statt unb anbere natürliche ©rben fittb joß*

frei ; bagegen unterliegen hpbraulifcher Statt unb demente
alter 2trtep einer. Zollgebühr oon 1.25 Sire pro 100; kg.

: Sltaucrfieine, gewöhnlich® Dad)jiegel, rohe gebrannte
Söobenptatten unb feuerfefte 33adfteine bejahten —.25,
ißtatt» unb J^ohtjieget bagegen l.öO Sire pro ftitojentner.

Der franjöftfchc Zoßtarif.

Die franjöfifdhe Cammer hot befanntli^ anr.29, De=
jember 1909 ein neüe§ ßollgefeh angenommen, 'baä am
31. SJtärj nächfthin in Äraft treten foil. Der neue @e=

Oil. 3

fehelentwurf bebarf aber und) ber 33eftüiigung butch ben
Senat, um ©efeheofraft erlangen ju t'önnen.

Die Sefer be§ „33aublatte§" werben fid) nun naiür=
lid); eher für bie neuen Zollfätje, at§ für bfe gegenwür=
tigen inlereffieren, bie in fuvjer >^rift nid)t mehr ju 9ted)t
beftehen werben, fofertt 9(enbcvttngen oorgefchlagett fittb.
(fn biefer 33ejiehuitg ift bie fct)iueijerifche 3.3auftoffiitbuftrie
unb b'a§ Baugewerbe beffer bvatt, als manche anbere
ber widpigfteit ©rwerb§jweige ttitiet-cô Sanbcs. 3Sir
finb itt ber Sage, bie im (joUgete!) entbaltènen ein=

fihtägigert Darifßeftiininüngeit ntitjuteiten 'unb tönnen mit
Befriebigung t'onftatieren, ba|*' Zollerhöhungen nirgenbê
oörgefchtagen werben, fofèrtt fie Bctufioffe betreffen; Der
oôrliegenbe Sîamtnérentwûrf* en'ihûtt''biè Darife allerbing§
nur itt großen Zügen, unb bie Detdilbeftimmungen'werben
erft;nach ber ïïnnahme bel ©efehe§ aufgearbeitet. Da
jebod) auch für biefe baf ©efetj bie ©runbtage bitbet,
fo b'ürfen prinzipielle Stbänberungen nicht ntthr oorge-
nonttnen werben. ©§ ift artet) nicht attjunnehmen, bafi
ber franjüfifdje Senat ben Jtammerentwurf wefentlid)
ntobifijiert, fo' bafi für bie Bauftoüinbuftrie unb baf
Baugewerbe bie projeftierten Darife oorauffichttich in
^raft treten werben.

$otj. :.

Bon Batt= unb Dtutjholj t'ommen für ben fdjroeije=
rifä)en ©jport nach Çrânfreith 'natürlich nur bie 9tabet=

liöljer in Betracht, unb e§ bleibt hier ber .tainmerenP
wurf beim bi§herigen Zotlfah oon 2 Bp. pro 100 kg.

Bt i tt e r a I i e tt tt tt b. B a it ft e i tt e.

Ôier ift oor allem bie ©rmäpiguttg ber @ingang§=
jöße für Zemente t)eroorjuheben. Bisher bejahlten rafet)
binbenbe Zementforten pro 100 kg 40 ©tf., unb foßen
nach bettt ©nttourf nur nod) 25 bejahten. - Die tangfam
abbinbenben Slrten untertagen einer ©ebül)r oon —.60,
unb biefe foß auf —iöO' ^r. rebujiert werben,

_
;

Bei aßen nachfte£)enben Bauftoffen ift ber ©nttourf
mit bem jur Zeit befiehèribett'Zolltarif tonform unb wir
tönnen fie atfo nur turj erwähnen. -

SRohet Süarmor ' (Skinimattarif feei)
bito itt Sßfaitett uött 4—16 cm „ 1 ffr. 50)
bito „ »ott toeniger afê 4 cm „ 3 „ 50)

©djieferplatten „ 3 -)
®achfchiefer ; „ 1 —
giegelfteine, gelocht „ - „ 40)
®etoiShnlid)e Sieget „

'

- „ 15)

@ewöhntid)er Half unb anbere natürliche ©rben, wie
roher ©ipf ec. werben joflfrei eingeführt.
§pbtatitifcher Statt (Ikimntattarif - §r. 20)

SetnentrBhren -... 1 „ —)
2tße biefe fßrobutte werben atfo' auch oom 81. SJtärj

an wie bisher oerjoßt werben, eoentueße SJtobifit'ationen
be§ Senatef -odrbehatten. Zm -©cgenfat) pt anbertt
Säubern ift grantreid) gegenüber nid)t ber ©enerattarif,
fo'nbern- ber Sßinimattarif ma|gebenb, wie - bief aßen
ben Staaten gegenüber fo gehalten wirb, bie mit grank
reich einen 6anbetSoertrag abgefchtoffen hoben. y

Die projektierte Depotatilage
der Zürcher Strasseithahn mit 32 mehnuttden.

(Soften runb 1 Btillion.)
- (Sïorr.)

Seit üprit testen ZahreS befi^t bie Stabt Zürich
nahe ber uniern Stabtgrenje an ber ^arbfträfe=^arb=
turniftrape ba§ îogcnamtte Bommerngut, ein ©runbftüd
oon "754:1 m- fläche. DäS Sänb würbe Ju-bem Zmede
erworben, barauf einen SJlontageplatj für SBeidjen unb

S tz>^, - -

Pflästerungsmaterial aus gemeinem Steinzeug (K? 2.40 Kr.)
Unglasierte poröse Drainröhren frei
Röhren aus. gemeinem Steinzeug (Ol 3.- „
: r Wand? i -und Bodenbelagplatten, 15 .-30 nun dick,

einfgrbîKuuà^mlDlasiert.:<è,L, KO Kr. ;. bis 1.'» mm
stark 10. Kr. Ästehrfarbige, 15—30 mm starke Platten
zahlen 7.20, und mehrfarbige bis 15 nun dicke 15.— Kr.
pro 100 KZ, .Mnfarbigeglasierte bezahlen 12 und mehr-
farbige 20.-- ,Kr.
Bauornamenle^. auch aus Terrakotta i U'1 7.20 Kr.)
Oefen und Ofenbestandteile ' ' " (ttt 7.20

^
Z. Eilenwareu für Bauzwecke. uu>

Das zur Kategorie Stabeisen gehörige Fassoneisen
1-Träger, Winkeleisen, ll-Eisen zc.) unterliegt einem Ein-
fuhrzoll von 8/Kronen 40 Heller pro Doppelzentner.
Eifenkonstruktionen oder fertig gearbeitete Bestandteile von
solchen, auch aus Stahl, genietet, verschraubt oder grob
gestrichen, bezahlen der hohen Verarbeitung dieser Fa-
brikate entsprechend, einen Zoll von 17.— Kr.

-.U' - Bau-Maschinen. -

in untrennbarer Verbindung mit Dampfmotoren, z. B.
Dampsbagger, Dampfkranef Dampfpumpenee. bezahlen
40. - Kr:, wenn die Maschine 2 Kilozentner und weniger
wiegt, 32.— bei Gewichten von 2—25 Doppelzentner,
und endlich 25.— Kr. bei Stückgewichten von 25—100
Kilozentnern Bruttogewicht.

' Der Zolltarif Italiens.
Wir erwähnen hier zuerst, die Tarifänderung gemäß

dem Gesetze vom 15? Juli 1906, wonach folgende Bau-
stoffe neue Zollbestimmungen erhalten: Gewöhnliche Bau-
steine, gewöhnliche Dachziegel und rohe Fliesen pro 100 KZ
—.25 Lire, gemäß Generaltarif. Gewöhnliche feuerfeste
Steine von weniger als 5 KZ Gewicht —.50, und von
über 5 KZ —.75 Lire. Andere als gewöhnliche Bau-
ziegel bezahlen>1.50 Lire, und es zählen zu den gewöhn-
lichen parallelepipedische, keilförmige und solche Mit Kreis-
rand. Ebenfalls 1.50 Lire bezahlen platte Dachziegel in
Marseiller- und Pariserform, sow je. durchlochte Bauziegel.

Die speziellen Bestimmungen des Tarns führen nur
in ganz gedrängter Kürze an, da wir ja viel mehr aus
Italien beziehen, als dorthin exportieren.
Holz, roh oder bloß zubehauen, pro t (0? s.— Lire)
hito viereckig beHauen und geschnitten, pro.t (<4? 7.— „

S.chremerholz, nicht geschnitten, pro 100 kx (Kl 2.— „
dito

^

längs geschniltên, pro 100 KZ (tî t' 4.— „

Baüsteiüe, Mineralien, Zement und Ziegel.
Die Ausfuhr von kristallinischen Marmoren ist wie

die von Alabaster frei; - wir führen, dies, an, weil der
schweizerische Export nach Italien viel bedeutender ist
als der nach Frankreich. Marm.or in Platten von 16 om
und mehr- bezahlt pro 100 KZ —.50 Lire; anders be-
arbeitet .75 Lire.

Rohe Bausteine smd .frei Z beHauen, gesägt und poliert
bezahlen fie pro t 1-.— Lire.. -

Gips, Kalk und andere natürliche Erden sind zoll-
frei; dagegen unterliegen hydraulischer Kalk und Zemente
aller Arten einer. Zollgebühr von 1.25 Lire pro 100 KZ.

- Mauersteine, gewöhnliche Dachziegel, rohe gebrannte
Bodenplatten und feuerfeste Backsteine bezahlen —.25,
Platt- und Hohlziegel dagegen 1.50 Lire pro Kilozentner,

Der französische Zolltarif.
Die französische Kammer hat bekanntlich am.29,De-

zember 1909 ein neues Zollgesetz angenommen, 'das am
31. März nächsthin m Kraft treten soll. Der neue Ge-

Rr. 3

setzesentwurf bedarf aber noch der Bestätigung durch den
Senat, um Gesetzeskraft erlangen zu können.

Die Leser des „Baublattes" werden sich nun natür-
sich, eher für die neuen Zollsätze, als für die gegenwär-
tigen interessieren, die in kurzer Frist nicht Mehr zu Recht
bestehen werden, sofern Aenderungen vorgeschlagen sind.
In dieser Beziehung ist die schweizerische Baustoffindustrie
Und das Baugewerbe besser dran, als manche andere
der wichtigsten Mwerbszweigè unseres ' Landes. Wir
stub ist der Lage, "die im Zollgesetz enthaltenen ein-
schlägigm TarifbestimMüngeit nützuteilen und können mit
Befriedigung konstatieren, daß Zollerhöhungen nirgends
vorgeschlagen werden, sofern sie Baustoffe betreffen: Der
vorliegende KamMerentwürf' enthâlt"diè Tarife allerdings
nur in großen Zügen, und die Detailbestimmungen werden
erst: nach der Annahme des Gesetzes ausgearbeitet. Da
jedoch auch für diese das Gesetz die Grundlage bildet,
so dürfen prinzipielle Abänderungen nicht mehr vorge-
nommen werden. Es ist auch nicht anzunnehmen, daß
der französische Senat den Kammerentwurf wesentlich
modifiziert, so' daß für' die Baustoffindustrie und das
Baugewerbe die projektierten Tarife voraussichtlich in
Kraft treten werden.

- - - Holz.
Von Bau- und Nutzholz kommen" für den schweize-

rischen Export nach Frankreich -natürlich nur die Nadel-
Hölzer in Betracht, und es bleibt hier der Kammerent-
wurf beim bisherigen Zollsatz von 2 Rp. pro 100 KZ.

Mineralien und Bausteine.
Hier ist vor allem die Ermäßigung der Eingangs-

zölle für Zemente hervorzuheben. Bisher bezahlten rasch
bindende Zementsorten pro 100 KZ 40 Cts., und sollen
nach dem Entwurf nur noch 25 bezahlen. Die langsam
abbindenden Arten unterlagen einer Gebühr- von —.60,
und diese soll àuf --50 Fr. reduziert werden.

Bei allen nachstehenden Baustoffen ist der Entwurf
mit dem zur Zeit bestehenden Zolltarif konform und wir
können sie also nur kürz erwähnen.
Roher Marmor (Minimaltarif frei)

dito in Platten von 4—16 em „ 1 Fr. 60)
dito „ von weniger als 4 em „ 3 „ 50)

Schieferplatten „ 3 „ -)
Dachschiefer - f „ 1 „ —)
Ziegelsteine, gelocht „ - „ 40)
Gewöhnliche Ziegel „ '» „ .IS)

Gewöhnlicher Kalk und andere natürliche Erden, wie
roher Gips zc. werden zollfrei eingeführt.
Hydraulischer Kalk (Minimaltarif - Fr. 20)

Zementröhren ,> 1 „ —)
Alle diese Produkte werden also- auch vom 31. März

an wie bisher verzollt werden, eventuelle Modifikationen
des Senates vorbehalten. Im -Gegensatz zu andern
Ländern ist Frankreich gegenüber nicht der Generaltarif,
fondern der Minimaltarif maßgebend, wie dies allen
den Staaten gegenüber so gehalten wird, die mit Frank-
reich einen Handelsvertrag abgeschlossen haben. v

Ser Zürcher Strassenbahn mit zz Wohnungen.
(Kosten rund 1 Million.)

(Korr.)
Seit April letzten Jahres besitzt die Stadt Zürich

nahe der untern Stadtgrenze an der Hardstraße-Hard-
turiNstraße das ' sogenannte Pömmerngut, ein Grundstück
von "7541 m- Fläche. Das Land wurde zu dem Zwecke

erworben, darauf einen Montageplatz für Weichen und

Mnstr. schweiz. H«mdw.>Zett»»»s („Metsterblattch
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